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Richtlinien für die Erstellung des Werkstättenberichtes

Aufgabe und Sinn:

Im Laufe der fachpraktischen Ausbildung an der HTL sollen die SchülerInnen schrittweise an die ordnungsgemäße Erstellung von Protokollen und Berichten über die geleistete Arbeit während der Übungseinheiten herangeführt werden. Dabei sollen fortlaufende Eintragungen über die persönliche Tätigkeit und alle Vorgänge und Einrichtungen des Arbeitsbereiches zur Vertiefung der Ausbildung beitragen.


Form der Aufzeichnungen:

Für die Erstellung des Werkstättenberichtes wird eine Vorlage des Werkstättenberichtes zum selbstständigen Kopieren zur Verfügung gestellt. 
Es sind am Deckblatt alle Bereiche, insbesonders der Name des Schülers und des Betreuers, sowie das Thema der Übung einzutragen. Kopien des Lehrers zur Unterstützung der Übung sind dem Bericht beizuheften.
Alle Werkstättenberichte sollen in einem Plastik- Ringordner (einheitlich schwarz), der am Rücken ordentlich in Normschrift als solcher gekennzeichnet werden soll, gesammelt werden.

Alle SchülerInnen sind im Werkstättenunterricht zur Führung der Werkstättenberichte verpflichtet. Die Eintragungen in das Werkstättenheft sind ein Teil der Werkstättenausbildung, sie müssen daher von den SchülerInnen selbst durchgeführt werden und dienen als Beurteilungskriterium für die Gesamtnote im Pflichtgegenstand „Werkstätte".
Für die tadellose Form der Berichte, deren Verwahrung und laufende Verfügbarkeit sowie die Vollständigkeit der Eintragungen haben die SchülerInnen Sorge zu tragen.


Allgemeine Hinweise:

Die „Werkstättenordnung", diverse Sicherheitsbeiträge und schriftliche vom Lehrer ausgehändigte Unterlagen sind in den Ordner einzuheften.
Belehrungen über Unfallverhütung, besondere Gefahren der jeweiligen Werkstätte und das Verhalten im Schadensfalle müssen im Werkstättenbericht festgehalten werden, sofern nicht eigene Kopien vom Lehrer ausgeteilt wurden. Von den SchülerInnen ganz oder teilweise versäumter fachpraktischer Unterricht ist mit Angabe des Grundes und der Stundenzahl einzutragen.
Es ist jedoch der „Lernstoff“ nachzuholen und gegebenenfalls durch Kopien eines anwesend gewesenen Mitschülers zu ergänzen.
Alle Eintragungen müssen stets dem letzten Stand entsprechen und sind in zeitlicher Reihenfolge einzuordnen (Ausnahmen nur durch Anweisung des Lehrers).
Umfang und Form der Eintragungen:

Die Eintragungen sind in kurzen, einfachen, klaren Sätzen unter richtiger Verwendung der Fachausdrücke (Füllfeder oder Kugelschreiber, Skizzen mit Bleistift, Bildbeschreibungen sauber mit Lineal, auch färbig) vorzunehmen.
Es ist auch eine Mischung von Handaufzeichnung und Ausdrucke von EDV- Anwendungen vorteilhaft. 
Ein Überarbeiten der Mitschrift als Hausübung in einer sauberen Form ist erwünscht und wird sich auf die Note positiv auswirken.


Ziel:

Es soll nach Abschluss der fachpraktischen Übungen ein über alle Ausbildungspunkte führendes Nachschlagewerk vorliegen.
Ein vom Schüler angelegtes Inhaltsverzeichnis mit Seitenangabe auf den ersten Seiten dient zur schnelleren Auffindung des gelernten Stoffes in den folgenden Jahren.

In späterer Folge und besonders ab dem 3. Jahrgang sollten Stichwörter mit Seitenangabe die Arbeit am Ende eines Kapitels ergänzen. 

Kontrolle des Werkstättenheftes:

Die Arbeiten werden vom unterrichtenden Lehrer kontrolliert, korrigiert und abgezeichnet. Bei „Nicht Entsprechen“ wird zum nochmaligen Schreiben aufgefordert
Eine Überprüfung der Werkstättenhefte durch die Werkstättenleitung ist fallweise vorgesehen.
Die „Richtlinien für die Führung der Werkstättenberichte" gelten für sämtliche Werkstätten der HTL Ried.
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